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Art. 2 § 6 W-VDL
 W-VDL - Vierte Durchführungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Das Verfahren vor der Einigungskommission ist auf Antrag einer Partei einzuleiten; der Antrag ist schriftlich

einzubringen oder mündlich zu Protokoll zu geben.

(2) Alle Amtshandlungen der Einigungskommission sind spätestens binnen zwei Wochen einzuleiten.

(3) Die Einberufung der Mitglieder der Einigungskommission hat spätestens acht Tage vor der Sitzung mittels

eingeschriebenen Briefes zu erfolgen. Ist der Einberufene an der Teilnahme verhindert, hat er die Ladung an seinen

Ersatzmann sofort weiterzuleiten.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 2 § 6 W-VDL
	W-VDL - Vierte Durchführungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung


